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 Zürich – Albisrieden Hagenbuchrain A 4908 
 

 
Einer der beiden Zugangstreppen, die beide in einen gemeinsamen Zugangskorridor mündeten und von 
dort aus über eine Stahltüre in das Innere des Kleinunterstandes führten. Bild: Denkmalpflege Kanton Zürich 

 
Objekt-Nr. Landerwerbs-Nr. Weitere evtl. ältere Bezeichnungen 

A 4908 ZH 181 6551 
 
Koordinaten Standort Nähere Bezeichnung 

679.130/246.970 Waldgebiet Waldrand hinter privatem Gartenareal 
    
Gemeindegebiet / Quartier Flurbezeichnung 

Zürich – Albisrieden 
Truppe 

Bach – Friedhof 
    
Bauweise / Typus  

Betonierter Normalunterstand (Typ U 12 W) für 12 Mann der 6. Division 
    
Erbaut Erbaut durch Nähe Angaben zum Erbauer 

1940 Truppe Sappeure und Infanteristen 
    
Ursprünglich erbaut als Letzte bekannte Nutzung als 

Unterstand Kleinunterstand 
    
Deklassiert Heutiger Zustand oder abgebrochen 

16. September 1993 Grösstenteils erhalten, zugeschweisst und teils zugeschüttet 
    Beurteilung durch Kantonale Denkmalpflege 

Sowohl der Eigenwert der Anlage, als auch der historische Wert werden von der Denkmalpflege 
mit gering eingestuft. Der Unterstand gehörte zu einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung, der 
Limmatstellung. Die Anlage wurde denkmalpflegerisch dokumentiert. 
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 A 4908  Kleinunterstand «Bach – Friedhof» 

 

  
Die beiden zugeschütteten und teils mit Wellblech überdeckten Eingänge, unmittelbar am Waldesrand. 
Oben rechts der östliche und unten der westliche von vorne und von der Rückseite her aufgenommen. 
 

  
 

      
 

Beschrieb 

Den noch auf Stadtgebiet liegenden Unterstand «Bach – Friedhof» erreichen wir am einfachsten 
von der Birmensdorferstrasse her kommend, nach der Nr. 636 dem Hagenbuchrain, bis zum 
Waldrand folgend. Hinter dem privaten Gartenareal, und unmittelbar am Waldrand, lassen sich auf 
der Höhe des Waldbodens die Zugänge, zum heute zugemauerten Zugangskorridor erkennen. 
Zum erreichen des Standortes müssen, resp. dürfen Sie das private Gartenareal nicht betreten. 
Die Anlage verfügte über keine Bewaffnung, besass aber eine natürlich Belüftung und eine 
ebensolche Entwässerung. Der Betrieb einer zusätzlichen Ventilationsanlage war vorbereitet, und 
auch zeitweise damit bestückt. 
  


